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 Veröffentlicht am 16.12.1980

Norm

ZPO §105

Rechtssatz

Schriftstücke an juristische Personen des ö3entlichen und privaten Rechtes sind an das nach dem Gesetz oder der

Satzung vertretungsbefugte Organ zuzustellen. Die Zustellung ist schon dann wirksam, wenn sie an ein gemäß § 105 f

ZPO zur Annahme befugtes Organ erfolgt ist, wobei dem Unterbleiben der direkten Adressierung an die juristische

Person nicht die Bedeutung einer gesetzwidrigen Zustellung zukommt.

Entscheidungstexte

5 Ob 32/80

Entscheidungstext OGH 16.12.1980 5 Ob 32/80

Schlagworte

§ 105 ZPO aufgehoben durch Art II Z 10 BGBl 1982/201.
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